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Sekundarschule Seuzach 

Heimensteinstrasse 11 

8472 Seuzach 

 

Telefon 052 320 00 77 

schulverwaltung@sekseuzach.ch  

www.sekseuzach.ch 

Schuljahr 2022/23 – Amtsperiode 2022 bis 2026 

 
Schulgemeindeversammlung Sekundarschule Seuzach 
 

Mittwoch, 31. Mai 2023, 20.00 Uhr bis 20.22 h , im Singsaal des Schulhauses Halden, Seuzach 
 
 

 
Anwesende 

 
Vorsitz: Sven Thali, Präsident der Schulpflege 
 

Stimmenzähler/-innen: Seitz Martina 
 

Stimmberechtigte:  23 Personen 
 

   9 Personen - Rechte Seite 
  8 Personen - Linke Seite 

   6 Schulpflegemitglieder ohne Präsident inkl. Protokollführerin 

 23 Total  
  

 
Nichtstimmberechtigte: P. Merk, Schulleitung, Andelfingen 
  

 
Protokoll: Judith Anderegg 

 
Gäste/Presse: keine  
 

 
 

TRAKTANDEN / GESCHÄFTE 
 

  Archiv-

Nummer 

Geschäfts-

Nummer 

    

1. Genehmigung Jahresrechnung 2022 02.01.6 G003 

    

2. Allfälliges (Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz)   
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PROTOKOLL 

 
Im Namen der Sekundarschulpflege Seuzach eröffnet der Präsident, Herr Sven Thali, die Versammlung 

und begrüsst die Anwesenden.  
 
Entschuldigt hat sich Herr W. Minder von der Dorfzeitung Seuzi Zytig und Herr P. Jola, Gemeindepräsi-

dent, von Dägerlen-Rutschwil.  
 

Die Traktanden wurden fristgerecht 4 Wochen im Voraus am Freitag, 28. April 2023, im ‘Digitalen Amts-
blattportal Schweiz’ DAS und auf der Website der Sekundarschule Seuzach publiziert. Ferner waren die 
Unterlagen zu den jeweiligen Geschäften 2 Wochen vorab, ab Dienstag, 16. Mai 2023, auf der Website 

der Sekundarschule veröffentlicht und konnten gleichzeitig in der Schulverwaltung eingesehen bzw. dort 
auf Anfrage bezogen werden.  

 
Zur Aktenauflage und zu den Traktanden werden keine Einwände vorgebracht. Die Traktandenliste ist 
genehmigt. 

 
Zum Traktandum ‘Allfälliges’ (Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz) sind keine Anfragen eingegangen. 

 
Zur Wahl der Stimmenzählerin, Martina Seitz, gibt es keine Einwände. 
 

Bei allfälligen Voten sind alle Anwesenden gebeten, für das Protokoll zuerst Name, Vorname und Woh-
nort klar und deutlich zu nennen.  

 
 
 

Geschäft 1 
 

 

3 02. FINANZEN, VERSICHERUNGEN 

 02.01 Finanzverwaltung, Rechnungsführung 

 02.01.6 Jahresrechnung, Inventar 
Genehmigung Jahresrechnung 2022 

 
 

Antrag der Sekundarschulpflege Seuzach 
Die Sekundarschulpflege Seuzach beantragt der Schulgemeindeversammlung vom 31. Mai 2023 
die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. 

 
 

Weisung 
Die Jahresrechnung 2022 der Sekundarschulgemeinde Seuzach schliesst viel besser ab als veranschlagt, 
nämlich mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 181'626.17 (budgetierter Aufwandwandüberschuss Fr. 

899’436.--). Das positive Resultat ist mehrheitlich auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen, wobei ein 
tieferer Aufwand in verschiedenen Bereichen das Ergebnis noch zusätzlich verbessert.  

Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 7'669'255.41 und ist um Fr. 167'234.59 oder 2,13% tiefer als budgetiert. 
Die grössten Aufwandabweichungen zum Voranschlag finden sich im betrieblichen Aufwand:  
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 Personalaufwand: Der Lohnaufwand für kommunale Angestellte stieg aus mehreren Gründen. Einer-

seits führte die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen zu höherem Aufwand für Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ). Zusätzlich wuchs der Aufwand für integrierte Sonderbeschulung. Auch die Schaffung 
der Stelle «Leiter Digitales» auf kommunaler Ebene führte zu höherem Personalaufwand, wobei dies 

mit einer Reduktion des Transferaufwands einherging (siehe unten).  

 Sach- und übriger Betriebsaufwand: Die Corona-bedingte Absage von Schneesport- und Klassenla-

ger reduzierte den Aufwand. Leasingkosten für diverse Informatikgeräte vielen viel tiefer aus, da die 
alten Geräte nach Auslaufen des Vertrags noch weiter genutzt werden konnten und der neue Vertrag 
erst ab Oktober in Kraft trat. Weiter fiel der Unterhalts- und Anschaffungsaufwand für die Liegenschaf-

ten bedeutend tiefer aus als budgetiert.  

 Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Tiefere Investitionen als budgetiert in den Jahren 2021 

und 2022 führten zu geringeren Abschreibungen. 

 Transferaufwand: Auch in diesem Jahr verzeichnet die Sekundarschulgemeinde einen wesentlich hö-
heren Aufwand für externe Sonderbeschulung gegenüber dem Budget. Dieser Anstieg wurde fast kom-

pensiert durch verschiedene Faktoren. Einerseits mussten weniger Schulgelder an Mittelschulen und 
Berufsvorbereitungsschulen bezahlt werden. Andererseits führte die Reduktion des Pensums für die 

Schulleitung zu einem geringeren Lohnaufwand an den Kanton.  

 

Der Gesamtertrag beträgt Fr. 7'850'881.58 und ist um Fr. 913'827.58 oder 13.17% höher als budgetiert. 

Diese Ertragsabweichung ist vorwiegend im betrieblichen Ertrag zu finden: 
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 Fiskalertrag: Die Steuereinnahmen fallen wesentlich höher aus als budgetiert. Die Schätzung der 
Steuereinnahmen für das Budget werden jeweils von den politischen Gemeinden übernommen. 

 Entgelte: Der Verkauf von alten Informatikgeräten war nicht budgetiert. 

 Transferertrag: Mehr Schüler aus Welsikon und Eschlikon führten zu höheren Schulgeldeinnahmen. 

 

Die Nettoinvestitionen betrugen Fr. 889'180.20, budgetiert waren Fr. 430’000.--. Hauptgrund für die Ab-
weichung ist eine Vorauszahlung von Fr. 700’000 an den Generalunternehmer des Modulbaus, welche be-

reits im Jahre 2022 geleistet wurde. 
 

Durch den positiven Abschluss der laufendenden Rechnung erhöht sich der Bilanzüberschuss um 
Fr. 181'626.17; dieser beträgt neu Fr. 7,4 Mio.  

 
Aufgrund der immer noch hohen Liquidität wurde bis Ende Juni 2023 ein Festgeld über Fr. 2,5 Mio. aufge-

nommen.  
 

Die Schulpflege hat die Jahresrechnung 2022 der Sekundarschule Seuzach zuhanden der RPK und der 
Schulgemeindeversammlung verabschiedet. 

 
Seuzach, 7. März 2023 
 

Sekundarschulpflege Seuzach 
 

 
Die Ressortverantwortliche Finanzen, Karin Umiker, erläutert anhand einer Powerpoint-Präsentation detail-
liert die Jahresrechnung 2022. 

 
Der Selbstfinanzierungsgrad liegt zum ersten Mal wieder unter 100% infolge der Vorauszahlung für den Um-

bau der Lernlandschaften. Dank der unvorhergesehenen Mehreinnahmen an Steuergeldern im Jahre 2022, 
konnte nochmals ein einmalig gutes Ergebnis erzielt werden. K. Umiker weist darauf hin, dass seitens Se-
kundarschule Seuzach bereits an der letzten Budgetversammlung für das Kalenderjahr 2023 eine mögliche 

Steuererhöhung angekündigt wurde. Die neue Budgetrunde wird mehr Klarheit bringen. Sowohl die Schüler-
zahlen als auch die Kosten zeigen einen Aufwärtstrend an.  

 
 
RPK-Empfehlung 

Der Präsident der RPK Hettlingen, Herr Felix Rutz, meldet sich zu Wort und bestätigt, dass die Prüfung 
durch die Treuhandfirma Balmer-Etienne AG gut verlaufen sei. Ebenso habe die RPK Hettlingen das Ge-

schäft vorschriftsmässig geprüft und empfehle dieses zur Annahme.  
 
 

Fragen / Voten 
 Daniel Dahinden, Ortsparteipräsident der FDP Seuzach-Ohringen, zeigt sich sehr erfreut über die gu-

ten Informationen und die Zusammenarbeit. Die vorgängige Präsentation, durch K. Umiker, am Par-
teianlass wurde sehr geschätzt. Im Namen der FDP empfiehlt er die Jahresrechnung ebenfalls zur 
Annahme und bedankt sich im Namen aller für die gute Zusammenarbeit. 

 Frau Gabriela Kohler, GLP Seuzach, schliesst sich dem Dank ebenfalls an. 
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Antragsverlesung  

Der Präsident, S. Thali, verliest den Antrag wortgetreu vor der anschliessenden Abstimmung. 
 

Abstimmung  
Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Die Schulgemeindeversammlung genehmigt die 
Jahresrechnung 2022.  

 
 

Geschäft 2 
 
 

Allfälliges (Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz) 
 

Es sind keine Anfragen eingegangen.  
 
 

Formeller Abschluss der Versammlung  
 

Gegen die Versammlungsführung werden keine Einwände gemacht.  
 
Der Präsident legt den Anwesenden die Rechtsmittelbelehrung auf und fordert zum Lesen auf. 
 
Die Rechtsmittelbelehrung: 

Das Protokoll kann mit einer Aufsichtsbeschwerde beanstandet werden, sofern es nicht gleichzeitig mit 
einem Rekurs gegen eine Anordnung oder einen Erlass angefochten wird. Es kann bemängelt werden, 
dass das Protokoll den Wortlaut der gefassten Beschlüsse nicht richtig wiedergibt, wesentliche Aussagen 

fehlen oder nicht dem Sinne nach wiedergegeben werden. 
 

Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Winterthur,  
Lindstrasse 8, 8400 Winterthur 

 wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)  

 und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 

19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG).  

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist 

soweit möglich beizulegen.  
 
Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden 

Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. 
 

 
Protokollauflage 
Der Präsident weist darauf hin, dass das Protokoll ab Dienstag, 6. Juni 2023, während der Schalteröff-

nungszeiten auf der Schulverwaltung der Sekundarschule Seuzach während 30 Tagen eingesehen wer-
den kann. Ebenso wird es während der gleichen Frist auf der Website der Sekundarschule abrufbar sein.  

 
Publikation Beschlüsse 
Gemäss Schulpflegebeschluss vom 25.01.22 sind die eigene Website und das 'Digitale Amtsblattpor-

tal Schweiz' (DAS) die offiziellen Publikationsorgane.  
Siehe amtliche Publikationen unter www.ePublikation.ch. Wer sich mit seiner E-Mail-Adresse registriert, 

kann E-Publikationen nach individuellem Filter abonnieren. 
 

 

http://www.epublikation.ch/
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Der Schulpräsident schliesst die offizielle Schulgemeindeversammlung um 20.22 h. 

 
Die nächste Schulgemeindeversammlung findet am Mittwoch, 29. November 2023, statt. 

 
 
Der Präsident, Sven Thali, dankt den Anwesenden für das Vertrauen und wünscht allen einen schönen 

Abend. 
 

 
 
Für die Richtigkeit des Protokolls zeichnen:  

 
Sekundarschulpflege Seuzach 

 
 
 

 
Sven Thali Judith Anderegg 

Präsident Schreiberin 
 
 

 
 

 
Das Protokoll umfasst die folgenden Beilagen: 
 

Beilage 1 Beleuchtender Bericht mit Einladung / Traktandenliste 
Beilage 2 Powerpoint-Präsentation 


